
90 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag (54/ A) der Abgeordneten 
Mühlbacher, Grabher-Meyer und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ein­
kommensteuergesetz 1972, das Umsatzsteuer­
gesetz 1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, 
das Bewertungsgesetz 1955, das Aufsichtsrats­
abgabeerhöhungsgesetz, das Gebührengesetz 
1957, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, das 
Versicherungssteuergesetz 1953, das Straßen­
verkehrsbeitragsgesetz, das Mineralölsteuerge­
setz 1981 und das Schaumweinsteuergesetz 
1960 geändert werden und mit dem eine Zins-

ertragsteuer eingeführt· wird 

und 

über die Regierungsvorlage (60 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuer­
gesetz 1972, das Umsatzsteuergesetz 1972 und 
das Strukturverbesserungsgesetz geändert wer-

den (A~gabenänderungsgesetz 1983) 

Die Abgeordneten Mühlbacher, Grabher-Meyer 
und Genossen haben am 28. September 1983 den 
Antrag 54/ A im Nationalrat eingebracht und wie 
folgt' erläutert (die numerischen Bezeichnungen 
entsprechen denen des angeschlossenen Gesetzent­
wurfes): 

ABSCHNITII 

EINKOMMENSTEUER 

Zu Art. I Z 1: 

Mit der Aufhebung der Steuerbefreiung für 
Wohnungs beihilfen soll dem geplanten Wegfall 
dieser Beihilfen Rechnung getragen werden. 

Zu Art. I Z 2: 

Im Interesse einer verstärkten Förderung der 
Eigenkapitalbildung inländischer Betriebe soll das 
Ausmaß für die Bildung steuerfreier Rücklagen 
vom nichtentnommenen Gewinn angehoben wer­
den. 

Zu Art. I Z 3: 

Im Zusammenhang mit der geplanten Einfüh­
rung einer Zinsertragsteuer soll der im § 27 Abs. 4 
vorgesehene Freibetrag für Zinsen aus Spareinlagen 
und laufenden Guthaben bei österreichischen Kre­
ditunternehmungen erhöht werden: 

Zu Art. IZ 4: 

Im Hinblick darauf, daß die Verpflichtung zur 
Leistung eines Heiratsgutes bzw. einer Ausstattung 
alle Elternteile mit heiratsfähigen Kindern trifft, 
erscheint es gerechtfertigt, eine gesetzliche' Fiktion 
aufzustellen, daß solche Leistungen nicht außerge­
wöhnlich sind. 

Zu Art. I Z 5: 

Hausstandsgründungen durch Ledige bewirken 
in der Regel lediglich Vermögensumschichtungen. 
Nach der Judikatur führen Vermögensumschich­
tungen zu keinen steuerlich zu berücksichtigenden 
außergewöhnlichen Belastungen. Es erscheint 
daher auch nicht gerechtfertigt, derartige Aufwen­
dungen in pauschaler Form nach § 34 zu berück­
sichtigen. 

Zu Art. I Z6: 

Durch den geänderten Wortlaut des § 114 Abs. 1 
und 5 soll eine erhöhte Verlängerungsprämie für 
nach dem 30. September 1977 bzw. vor dem 7. Sep­
tember 1979 abgeschlossene Verträge eingeführt 
werden. Die erhöhte Verlängerungsprämie soll 
somit nur für Bausparverträge mit 17prozentiger 
Prämienleistung Geltung haben. Die Prämie soll bis 
zum Ablauf jenes Kalenderjahres, in dem die sechs­
jährige Mindestbindungsfrist endet, zunächst wei­
,terhin 17% der Bemessungsgrundlage betragen 
(somit Beibehaltung des innerhalb der sechsjähri­
gen Mindestbindungsfrist gültigen Prämiensatzes 
anstelle' sonst nur mehr. zu berücksichtigender 
13prozentiger Prämie). Im nächstfolgenden Kalen-
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2 90 der Beilagen 

derjahr und bis zum Ablauf von 8 Jahren seit 
Vertragsabschluß -im übernächsten Kalender­
jahr, sOIl).it für höchstens zwei Bemessungsgrundla­
gen, soll die 18prozentige erhöhte Verlängerungs­
prämie angewendet werden. 

Die Inanspruchnahme der erhöhten Verlänge­
rungsprämie setzt eine gesonderte Erklärung des 
Bausparers voraus. 

Bei Nichteinhaltung der zweijährigen Verlänge­
rungsfrist bzw. bei Verwendung des Bauspargutha­
bens zur Sicherstellung in diesem Zeitraum soll 
keine ungünstigere Behandb.mg des betreffenden 

. Bausparers eintreten als dies bei sonstigem Weiter­
sparen nach Ablauf der sechsjährigen Mindestbin­
dungsfrist ohne Abgabe einer Verlängerungserklä­
rung der Fall gewesen wäre. 

ABSCHNIIT Ir 

UMSATZSTEUER 

Zu Art. I Z 1 bis 8: 

Mit den vorgesehenen umsatzsteuerrechtlichen 
Änderungen erfolgt eine aus budgetären Gründen 
gebotene Anhebung det Steuersätze. Es wird der 
ermäßigte Steuersatz von 8% auf 10%, der Normal-· 
steuers atz von 18% auf 20%, der Steuersatz für 
Energielieferungen von 13% auf 20% sowie der 
erhöhte Steuers atz von 30% auf 32% angehoben. 
Diese Steuersatzerhöhungen machen auch eine 
Anhebung des für die Zollausschlußgebiete beste­
henden besonderen Steuersatzes von 14% auf 16% 
sowie des für nichtbuchführungspflichtige Land­
und Forstwirte vorgesehenen Durchschnittssatzes 
von 8% auf 10% erforderlich. 

Zu Art. IZ 9: 

Durch die vorgesehene Änderung der Z 2 der 
Anlage B soll erreicht werden, daß die sogenannten 
Amateurfilme nicht dem erhöhten Steuers atz unter­
liegen. 

Zu Art. I: 

ABSCHNITT III 

GEWERBESTEUER 

Durch das Abgabenänderungsgesetz 1981 wur­
den im Rahmen der Hinzurechnung gemäß § 7 Z 1 
Erleichterungen für die Jahre 1982 und 1983 
geschaffen. Diese Erleichterungen sollen unter 
gleichzeitiger Anhebung des dort vorgesehenen 
Freibetrages auch für die Jahre 1984 und 1985 ein­
geräumt werden. Soweit weitergehende gesetzliche 
Bestimmungen über eine Kürzung der Hinzurech­
nung von Dauerschuldzinsen bestehen (zB die Hal­
bierung der den Freibetrag von nunmehr 60 000 S 
übersteigenden Dauerschuldzinsen im Energieför­
derungsgesetz), treten diese an Stelle der 
90%-Regel. 

Zu Art. 11: 

Im Interesse der Stärkung der Wettbewerbsfä­
higkeit· österreichischer Betriebe soll die Gewerbe­
steuer nach dem. Gewerbekapital etappenweise 
abgeschafft werden. 

ABSCHNIIT IV 

BEWERTUNGSGESETZ 

Zu Art. IZ 1: 

Die vorgesehene Änderung stellt eine Gleichstel­
lung der bewertungsrechtlichen Behandlung von 
Auslandsforderungen mit der Regelung des § 123 
EStG 1972 dar. Während nach der bisherigen 
Regelung des Bewertungsgesetzes nur jene Forde­
rungen begünstigt bewertet wurden, die unter die 
BestimIl!ungen des § 6 Z 1 bis 3 UStG 1972 fallen, 
sind nach der vorgesehenen Regelung ebenso wie 
in der Bestimmung des §123 EStG 1972 auch For­
derungen aus nicht steuerbaren Leistungen bewer­
tungsrechtlich begünstigt. 

Zu Art. IZ2: 

Die vorgesehene Maßnahme soll bei unbe­
schränkt steuerpflichtigen gewerblichen Betrieben 
eine Entlastung auf dem Gebiete der Vermögen­
steuer und des Erbschaftssteueräquivalentes bewir­
ken. 

Zu Art. 11 Z 1 : 

Um die im Art. I Z 1 vorgesehene Maßnahme ab 
dem 1. Jänner 1984 allgemein wirksam werden zu 
lassen, ist es erforderlich, einerseits die Wertgren­
zen des § 21 Abs. 1 Z 1 lit. c BewG nicht zur 
Anwendung zu bringen und andererseits die erwei­
terte Begünstigung nur über Antrag zu gewähren, 
da das Vorliegen von zu begünstigenden Forderun­
gen in der Regel auf Grund der Aktenlage nicht 
erkennbar ist. . 

Zu Art. 11 Z 2: 

Um die vorgesehene steuerliche Entlastung der 
gewerblichen Betriebe ab dem 1. Jänner 1984 allge­
mein und ohne erheblichen Verwaltungsaufwand 
wirksam werden zu lassen, soll, sofern nicht eine 
Neuveranlagung und somit eine Neuermittlung des 
Gesamtvermögens ohnehin zu diesem Stichtag 
erforderlich ist, die .Neuveranlagung ohne Beach­
tung der Neuveranlagungsgrenzen von Amts 
wegen durchgeführt werden. Durch diese Maß­
nahme ist, ohne daß die in § 15 VStG enthaltene 
Anzeigepflicht berührt wird, in der überwiegenden 
Anzahl der Fälle eine Neuermittlung des Vermö­
gens und die Abgabe einer Erklärung entbehrlich. 

ZU ABSCHNIIT V BIS IX 

Aus budgetären Gründen sind bei den hier erfaß­
ten Abgaben u~d Gebühren (Aufsichtsratsabgabe, 
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90 der Beilagen 3 

Stempelgebühren, Kraftfahrzeugsteuer, Versiche­
rungssteuer, Straßenverkehrs beitrag) verschiedene 
Erhöhungen vorgesehen. Bei der KFZ-Steuer soll 
im Bereich der Personenkraftwagen und Kombina­
tionskraftwagen im untersten Hubraumbereich nur 
eine relativ niedrige Erhöhung eintreten, als Aus­
gleich ist bei den oberen Hubraumklassen eine rela­
tiv stärkere Anhebung vorgesehen. 

ABSCHNITT X 

MINERALÖlSTEUERGESETZ 

Flüssiggas als KFZ-Treibstoff unterliegt seit 1. 1. 
1983 der Mineralölsteuer mit einem Steuers atz von 
300 S für 100 kg. Die im Vergleich zu anderen 
Treibstoffen niedrige Mineralölbesteuerung ist 
durch die geringere Umweltbelastung bei der Ver­
wendung von Flüssiggas gerechtfertigt. Um den 
bisherigen Unterschied auch nach Anhebung der 
Mehrwertsteuersätze beibehalten zu können -
Flüssiggas unterlag bisher dem Steuersatz von 13%, 
die anderen Treibstoffe dem Steuersatz von 18%, 
für alle diese Treibstoffe wird die Umsatzsteuer auf 
20% angehoben werden -, soll ab 1. 1. 1984 der 
Mineralölsteuersatz für Flüssiggas' um 40 Sauf 
260 S für 100 kg gesenkt werden. 

ABSCHNITT XI 

SCHAUMWEINSTEUERGESETZ 

Die Sätze der Schaumweinsteuer sollen verdop­
pelt werden. Eine Erhöhung in diesem' Ausmaß 

. erscheint gerechtfertigt, weil die Steuersätze der 
Schaumweinsteuer seit 1. 1. 1961 unverändert 
geblieben sind. Da diese Steuer eine Mengen-steuer 
ist, ist ihr prozentueller Anteil an den Schaumwein­
preisen seit 1. 1. 1961 wesentlich gesunken. 

. ABSCHNITT XIV 

ZINSERTRAGSTEUER 

Allgemeiner Teil 

Mit der Zinsertragsteuer soll eine Abgabe von 
den Erträgen tisikoarmer Sparformen erhoben wer­
den. Als risikoarme Sparformen sindjene anzuse­
hen, die dem Anleger einerseits große Sicherheit 
gegen Kapitalverlust und andererseits Sicherheit 
durch den Schutz des Bankgeheimnisses bieten. 
Diese Merkmale treffen vor allem auf Geldeinlagen 
jeder Art bei Kreditunternehmungen und auf Kapi­
talanlagen in Form von Wertpapieren, die Forde- . 
rungsrechte verbriefen, zu. Die Umschreibung des 
Steuergegenstandes orientiert sich daher an diesen 
Anlageformen. 

Abgabenschuldner der Zinsertragsteuer soll der 
Gläubiger der Zinserträge, also der Kapitalanleger, 
sein. Der Schuldner der Zinserträge hat die Zinser­
tragsteuer' im Zeitpunkt des Entstehens der Abga­
benschuld einzubehalten und an das Finanzamt 
abzuführen. Die Zinsertragsteuer ist als Sachsteuer 

ausgestaltet, bei der persönliche Verhältnisse dc;s, 
Steuerpflichtigen nicht berücksichtigt werden. Im 
Gegensatz zum einkommensteuerlichen Begriff 
"Einkünfte", bei dem es sich um eine Nettogröße 
handelt, stellt der Zinsertrag eine Bruttogröße dar 
(kein Abzug von damit zusammenhängenden Auf­
wendungen). Da die Zinsertragsteuer eine eigen­
ständige Abgabe und nicht eine Erhebungsform der 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) ist, kann 
die Zinsertragsteuer nicht auf die Einkommen­
steuer (Körperschaftsteuer) angerechnet werden. 
Sie wird allerdings bei den sich aus dem Zins ertrag 
ergebenden einkommensteuerlichen (körperschaft­
steuerlichen) Einkünften als Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) einkünfte mindernd berücksich -
tigt. Von der Zinsertragsteuer werden die Zinser­
träge sowohl inländischer als auch ausländischer 
Anleger erfaßt. Eine steuerliche Entlastung auslän­
discher Anleger erfolgt nach den Regeln des zwi­
schenstaatlichen Steuerrechtes. 

Besonderer Teil 

Zu§ 1 

Gegenstand der Zinsertragsteuer sollen Zinser­
träge aus Geldeinlagen jeder Art bei Kreditunter­
nehmungen sowie Zinserträge aus sonstigen Forde­
rungen gegen Kreditunternehmungen sein. Von 
der Abgabepflicht sind insbesondere Zinserträge 
aus Spareinlagen, aus Sparbriefen sowie aus Gutha-

. ben aus Sicht- und Termineinlagen umfaßt. Der 
Abgabe sollen weiters Zinserträge aus Wertpapie­
ren inländischer Emittenten unterliegen, sofern die 
Wertpapiere auf Schillingwährung lauten und nach 
dem 31. 12. 1983 im Inland begeben worden sind. 
Eine Zinsertragsteuer soll nur bei solchen Wertpa­
pieren anfallen, die ein Forderungsrecht verbriefen; 
dabei handelt es sich insbesondere um auf Inhaber 
sowie auf Namen lautende (Teil-)Schuldverschrei­
bungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschrei­
bungen, Kassenobligationen, Schatzscheine sowie 
Wertpapiere über Schuldscheindarlehen. Zins er- . 
träge aus Wertpapieren, die Anteilsrechte verkör­
pern, wie Aktien, Gemißscheine (einschließlich 
jener nach § 6 Beteiligungsfondsgesetz) und Anteil­
scheine nach dem Investmentfondsgesetz, sollen 
nicht der Steuerpflicht unterliegen. Von der Steuer­
pflicht sollen weiters Zins erträge aus prämienbe­
günstigten Bausparverträgen, Zinserträge aus Zwi­
schenbankeinlagen, Zinserträge aus Geldeinlagen 
un4 sonstigen Forderungen bei ~usländischen, 
rechtlich unselbständigen Filialen von Kreditunter­
nehmungen sowie Zinserträge aus Wandel- und 
Gewinnschuldverschreibungen ausgenommen sein. 
Sind Gläubiger und Schuldner der Zinserträge die­
selbe Person (zB ein Emittent kauft von ihm bege­
bene Wertpapiere zurück), soll ebenfalls keine 
Zinsertragsteuer anfallen. Personenidentität wird 
dabei in jenem Zeitpunkt bestehen "müssen, in dem 
ohne die ausdrückliche Abgabenbefreiung eine 
Steuerschuld entstehen würde (§ 5). 
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4 90 der Beilagen 

.zu§2 

Abgabenschuldner soll der Gläubiger der Zins er­
t~äg~, somit d~r Kapitalanleger (Sparer, Wertpa­
plefln~aber) sem. Der Schuldner der Kapitalerträge 
(Kreditunternehmung, Wertpapieremittent) hat die 
~insertragsteuer von den geleisteten Zinserträgen 
emzubehalten und abzuführen. Er haftet dem Bund 
für die richtige Berechnung, Einbehaltung und-
Abfuhr. . 

Zu§3 

Als Zinserträge sollen der Abgabe nicht nur Zin­
sen im engeren Sinn, sondern auch andere Vorteile 
die der Anleger an Stelle von Zinsen oder zUSätz~ 
lieh erhält (zB Sachwerte, besonders günstige Kre­
ditbedingungen), unterliegen. Die Bewertung von 
Sachvorteilen erfolgt in Anlehnung an § 15 des Ein­
kommensteuergesetzes 1972 nach den üblichen 
Mittelpreisen des Verbrauchsortes. Die üblichen 
Werbegeschenke der Kreditunternehmungen -
(Zuwendungen an Sparer anläßlich des Weltsparta-

. ges) si~d kein ZiI?sertrag. Zu den Zinserträgen 
zählt hmgegen die Ubernahme der ~insertragsteuer 
durch den Schuldner der Zinserträge (Kreditunter­
nehmung, Wertpapieremittent) oder durch Dritte 
zugunsten des Abgabenschuldners. Bei Wertpapie­
ren gehört auch der Differenzbetrag zwischen Aus­
gabewert und Einlösungswert zum Zinsertrag. Der­
artige Zinserträge fallen insbesondere bei· soge­
nannten Nullanleihen an, bei denen keine laufen­
den Zinsen bezahlt, sondern die Wertpapiere zu­
einem besonders niedrigen Kurs ausgegeben wer­
den. Ein steuerpflichtiger Zinsertrag fällt zusätzlich 
bei jenen Wertpapieren an,die zwar laufend ver­
z~nst, aber unter pari ausgegeben oder über pari 
emgelöst werden. Der letzte Satz des Abs. 3 zielt 
auf Zinserträge aus sogenannten "Wertpapierkost­
geschäften" ab. Der Zinsertragsteuer sollen dabei 
nicht nur die im Wertpapier festgesetzten Zinsen, 
sondern auch der Differenzbetrag zwischen dem 

. Verkaufspreis eines Wertpapiers (also dem Betrag, 
zu dem das Wertpapier' "in Kost" gegeben wird) 
und dem bereits vor dem Rückkauf vereinbarten 
Rüc~aufspreis sein. Fü~ so'lehe Zinserträge soll 
allerdmgs nur dann Steuerpflicht bestehen, wenn 
der Anleger Wertpapiere von einer Kreditunterneh­
mung "in Kost nimmt". Eine besondere Regelung 
für Stückzinsen ist hingegen unterblieben; im Falle 
von Wertpapierverkäufen wird die später anfal­
lende Zinsertragsteuer bei der Ermittlung des Kauf­
preises Berücksichtigung finden. 

Zu § 4 

Die Abgabe soll 7,5 vH der sich aus § 3 ergeben­
denBemessungsgrundlage betragen. 

Zu § 5 
I 

Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen bei Kreditun­
ternehmungen soll, die Abgabenschuld generell in 

dem Zeitpunkt entstehen, in dem Spareinlagen 
nach § 19 Abs. 2 des Kreditwesengesetzes abzu­
schließen sind. Eine Sonderregelung soll für soge­
nannte Sparbriefe vorgesehen werden. Sparbriefe 
sind Sparurkunden, die durch Leistung einer Ein­
lage bei einer Kreditunternehmung erworben wer­
den und auf denen der nach dem Zeitablauf gestaf­
felte Wert, zu dem der Sparbrief durch die Kredit­
unternehmung jeweils eingelöst wird, angegeben 
ist. Der Zinsertrag liegt dabei im Unterschiedsbe­
trag zwischen der Einlagenleiswng und dem (höhe­
ren) Einlösungsbetrag. Bei derartigen Sparbriefen 
soll erst bei Einlösung des Sparbriefes die Steuer­
schuld entstehen. Zinserträge aus Wertpapieren 
lösen erst im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit eine Abga­
benschuld aus. Dies wird regelmäßig im Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Wertpapierzinsen sein, bei Unter­
schiedsbeträgen im Sinne des § 3 im Zeitpunkt der 
Einlösung bzw. des Rückkaufes des Wertpapieres. 

Zu § 6 

Die Abgabe soll durch den Schuldner der Zinser­
träge durch Vornahme eines Steuerabzugeserho­
ben werden. Die Zinserträge sind dabei gegenüber 
dem Abgabenschuldner um die Abgabe gekürzt, 
das heißt von vornherein "netto" auszuweisen. Der 
Abfuhrpflichtige haftet für die richtige Einb~hal­
tung und Abfuhr der Abgabe. H;aftungen werden 
gemäß § 224 der Bundesabgabenordnung durch die 
Erlassung . eines Haftungsbescheides geltend zu 
machen sein. Eine unmittelbare Inanspruchnahme 
des Abgabenschuldners ist nicht vorg~sehen. V or­
schußzinsen sollen primär den Zinsertrag, für den 
im selben Zeitpunkt die Abgabenschuld entsteht, 
kürzen. Von den darüber hinausgehenden Beträgen 
an Vorschußzinsen sind 7,5 vH dem Abgaben­
schuldner gutzuschreiben. Eine ähnliche Regelung 
ist für die Rückforderung von Zinsen (zB bei 
Nichteinhaltung der Bedingungen nach dem Prä­
miensparförderungsgesetz) vorgesehen. Damit wird 
gewährleistet, daß eine nach Entstehung der 
Steuerschuld eintretende Verminderung des Zinser­
trages steuerlich Berücksichtigung findet. 

Zu§7 

§ 7 Abs. 1 hat nur für Zinserträge aus Geldeinla~ 
gen und aus sonstigen Forderungen gegenüber 
Kreditunternehmungen Bedeutung. Für Zinser~ 
träge aus Wertpapieren ist eine Übergangsregelung 
entbehrlich, da nach § 1 Abs. 1 lit. b nur Zinser­
träge aus Emissionen nach dem 31. Dezember 1983 
erfaßt werden sollen. Die Herausnahme der 
Erträge der "alten" Wertpapiere aus der Zins er­
tragsteuerpflicht erscheint deshalb gerechtfertigt, 
weil einer einseitigen Änderung der Konditionen 
der bisher begebenen Wertpapiere verschiedene 
rechtliche Hindernisse entgegenstehen (zB infolge 
von Klauseln über die Abzugsfreiheit von Wertpa­
piererträgen). Im Bereich der Geldeinlagen und 
sonstigen Forderungen gegenüber Kreditunterneh-
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mungen entfallen Zinserträge insoweit auf Zeit­
räume nach dem 31. Dezember 1983, als sie ein 
Entgelt für diese Zeiträume darstellen. Bei Sparein­
lagen werden der Abgabe erstmals die Zinsen für 
nach dem 31. Dezember 1983 abgeschlossene Spar­
einlagen ·zu unterziehen sein. ·Bei Sparbriefen, die. 
vor dem 1. Jänner 1984 erworben wurden, scheidet 
der Unterschiedsbetrag zwischen der bei Erwerb 
geleisteten Einlage und dem am 31. Dezember 
1983 bestehenden Einlösungswert au~ der Besteue­
rung aus. 

Ebenfalls am 28. September brachte die Bundes­
regierung den Entwurf eines Abgabenänderungsge­
setzes 1983 (60 der Beil.agen) im Nationalrat ein. 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf soll 
das Ein kom m e n s t e u e r r ec h t verschie­
dentlich rechtsbereinigt werden: Für Grenzgänger 
sind durch eine Ergänzung des § 16 Abs. 1 Z 4 
EStG 1972 Begünstigungen bei der Absetzung von 
Krankenversicherungsbeiträgen vorgesehen; über­
dies ist ein besonderer Grenzgängerabsetzbetrag 
enthalten. Die Sätze der Tages- und Nächtigungs­
gelder im § 26 Z 7-lit. b EStG 1972 sollen valori­
siert, die vorzeitige Abschreibung des § 122 Abs. 3 
EStG 1972 um zwei Jahre verlängert und die 
Grenze für die Durchführung des amtswegigen 
Jahresausgleiches von 100000 Sauf 120000 S 
erhöht werden. Änderungen des Tarifes sind -
abgesehen vom bereits erwähnten Grenzgängerab­
setzbetrag - nicht vorgesehen. Eine Erhöhung der 
Freigrenze des § 67 Abs. 1 EStG soll gewährleisten, 
daß die Sonderzahlungen von Mindestpensionisten 
steuerfrei bleiben. 

Auf ums atz s t e u e r I ich e m Gebiet muß 
wegen der Aufhebung einer Bestimmung des § 12 
UStG 1972 die steuerliche Behandlung von Tätig­
keiten neu geregelt werden, die auf Dauer gesehen 
Einnahmenüberschüsse nicht erwarten lassen. 

Im Bereich des S t r u k t u r ver b e ss e -
rungsgesetzes, das mit 31. Dezember 1983 
auslaufen würde, ist eine befristete Verlängerung 
um zwei Jahre vorgesehen. 

Der Initiativantrag 54/ A sowie die Regierungs­
vorlage 60 der Beilagen waren Gegenstände der 
Tagesordnung des Finanz- und Budgetausschusses 
am 12. Oktober 1983, in der die Verhandlung über 
diese beiden Gegenstände gemäß § 41 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung zusammengefaßt wurde. Der 

Veleta 

Berichterstatter 

Ausschuß beschloß ferner gemäß § 41 Abs.4 GO, 
den Antrag 54/ A der Verhandlung zugrunde zu 
leger1-

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. 
Ve sei s k y, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Eigruber, Dr. Schüssel, Dr: Feurstein, 
H i e t I, Dipl.-Ing. Dr. R i e g I e r, Dipl.-Kfm. 
Dr. S t eid I, T e s chi und K 0 p p e n s t ein e r 
sowie der Bundesminister für Finanzen Dr. S a I -
eher. 

Von den Abgeordneten Dr. Ve sei s k y und 
Ei g ru b e r wurden Abänderungs- bzw. Zusatzan-
träge ge$tellt. ' 

Außerdem stellten diese Abgeordneten einen 
Antrag, der die Verschmelzung des Inhalts der 
Regierungsvorlage mit dem des Antrages 54/ A 
zum Gegenstarid hatte. 

Bei der getrennt durchgeführten Abstimmung 
wurde der im Antrag 54/ A enthaltene Gesetzent­
wurf unter Berücksichtigung der Abänderungs­
bzw. Zusatzanträge der Abgeordneten 
Dr. V e sei s k y und E i g r u b e r sowie unter 
Einbeziehung des Inhalts der Regierungsvorlage 60 
der Beilagen auf Grund des oben erwähnten Antra­
ges teils mit Stimmenmehrheit, teils mit Stimmen­
einhelligkeit angenommen. 

Die Regierungsvorlage 60 der Beilagen ist daher 
als miterledigt anzusehen .. 

Der Gesetzentwurf in der vom Ausschuß 
beschlossenen Fassung ist diesem Bericht beige" 
druckt. 

Zu Abschnitt XIV traf der Ausschuß einhellig die 
Feststellung, daß durch die Formulierung des § 6 
Abs. 1 zweiter Satz das Recht, die Zinserträge 
neben dem Nettozinsertrag brutto auszuweisen, 
unberührt bleibt. Im übrigen werde es ausreichen, 
wenn für den Anleger das Kapital vor dem 
Abschluß einer Spareinlage (somit noch ohne Zin­
sen), weiters die Bruttozinsen und das Kapital nach 
Abschluß der Spareinlage mit den darin nunmehr 
enthaltenen Nettozinsen ersichtlich sind. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz-
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g es chi 0 s sen e n .1. 
Ge set z e n.t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1983 10 12 

Mühlbacher 
Obmann 

90 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 14

www.parlament.gv.at
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Bundesgesetz, mit dem das Einkommen­
steuergesetz 1972, das Umsatzsteuergesetz 
1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das 
Bewertungsgesetz 1955, das Aufsichtsratsabga­
beerhöhüngsgesetz, das Gebührengesetz 1957, 
das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, das Vers i­
cherungssteuergesetz 19.53, das Straßenver­
kehrsbeitragsgesetz, das Mineralölsteuergesetz 
1981, d;1S Schaunlweinsteuergesetz 1 960, das 
Strukturverbesserungsgesetz und die Bundes­
abgabenordnung geändert werden, und mit 

dem eine Zinsertragsteuer eingeführt wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITII 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz ,1972, BGBI. 
Nr. 440, inder Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 49311972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 
335/1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 
664/1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978, 
571/1978, 550/1979, 545/1980, 563/1980, 
73/1981, 520/1981, 620/1981, 111/1982, 
16411982,243/1982 und 570/1982 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Z 10 wird aufgehoben. 

2. § 11 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Zuweisungen an die Rücklagen gemäß 
Abs. 1 können in den einzelnen Wirtschaftsjahren 
bis zu SO vH des nichtentnommenen Gewinnes 
betragen, dürfen aber 20.vH des Gewinnes nicht 
übersteigen, der sich vor Bildung der Gewerbe­
steuerrückstellung und nach Abzug aller anderen 
Betriebsausgaben ergibt." 

2 a. § 16 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. Beiträge des Versicherten zur Pflichtversiche­
rung in der gesetzlichen Sozialversicherung sowie 
zu den zusätzlichen Pensionsversicherungen, die 
vom Pensionsinstitut der österreichischen Privat­
bahnen, vom Pensionsinstitut der Linzer Elektrizi­
täts- und Straßenbahn AG und nach den Bestim-

mungen der Bundesforste-Dienstordnung durchge-
. führt werden, weiters Pensions-(Provisions-) 

Pflichtbeiträge der Bediensteten der Gebietskörper­
perschaften und Pflichtbeiträge der Bediensteten 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu Versor­
gungseinrichtungen, soweit auf Grund öffentlich­
rechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur 
Teilnahme an einer solchen Versorgungseinrich­
tung besteht, weiters Beiträge der von § 3 Z 7 und 
Z 8 sowie von Abs. 4 und Abs. 5 erfaßten Personen 
auf Grund gesetzlicher V erpflicht~ng sowie 
Pflichtbeiträge zu Versorgungs- und U nterstüt­
zungseinrichtungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstänigen, soweit diese Einrichtungen der 
Kranken-, Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebe­
nenversorgung dienen, weiters Beiträge von Arbeit~ 
nehmern zu einer ausländischen Pflichtversiche­
rung, die einer inländischen gesetzlichen Sozialver­
sicherung entspricht, sowie Beiträge von Grenzgän­
gern zu einer inländischen oder ausländischen 
gesetzlichen Krankenversicherung. Grenzgänger 
sind im Inland in der Nähe der Grenze ansässige 
Arbeitnehmer, die im Ausland in der Nähe der 
Grenze ihren Arbeitsort haben und sich in der 
Regel' an jedem Arbeitstag von ihrem Wohnort 
dorthin begeben,". 

2 b. Im § 26 Z 7 lit. b lautet die Tabelle: 

"miteinem 
Bruttojahresarbeitslohn 

bis 100000 S 
über 100 000 S bis 130 000 S 
über 130 000 S bis 200 000 S 
über 200 000 S bis 300 000 S 
über 300 000 S 

die folgenden Sätze der 

T Id 
Nächtigungs-

agesge er gelder 

200 S 
250 S 
300 S 
340 S 
380 S 

120 S 
120 S 
160 S 
200 S 
200 S'~. 

3. Im § 27 Abs. 4 tritt an die Stelle von ,,7 000 S" 
,,10000 S". 

3 a. Dem § 33 Abs. 5 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"Einem Grenzgänger (§ 16 Abs. 1 Z 4) steht ein 
Grenzgängerabsetzbetrag von 4 000 S jährlich zu. 
Dieser Absetzbetrag vermindert sich um den im 
Kalenderjahr zu berücksichtigenden Arbeitnehmer­
absetzbetrag ." 
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4., Dem § 34 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: ' 

"Die Leistung eines Heiratsgutes (einer Ausstat­
tung) ist keine außergewöhnliche Belastung." 

5. Der erste Satz im § 35 Abs. 1 lautet: 

"Aus Anlaß der Neugründung eines Hausstandes 
eines ledigen Steuerpflichtigen vor dem 1. Jänner 
1984 sind Aufwendungen für die Beschaffung 
lebensnotwendiger Einrichtungs- und Gebrauchs­
gegenstände ohne Nachweis durch fünf Kalender­
jahre mit einem Jahresbetrag von i 500 S als außer­
gewöhnliche 13elastung gemäß § 34 zu berücksichti­
gen." 

5 a. Im, § 41 Abs. 2 lautet der letzte Satz: 

"Ist ein Jahresausgleich von Amts wegen (§ 72 
Abs.3) nur deshalb nicht durchzuführen, weil die 
Summe der steuerpflichtigen Einkünfte aus nicht­
selbständiger Arbeit den im § 72 Abs. 3 genannten 
Grenzbetrag nicht übersteigt, dann ist die bean­
tragte Veranlagung nur durchzuführen, wenn die 
im Abzugsweg einbehaltenen Beträge die zu veran­
lagende Einkommensteuer übersteigen." 

5 b. Im § 67 Abs. 1 tritt an die Stelle von ,,210 S" 
,,250 S". 

5 c. Im § 72 Abs; 3 tritt jeweils an die Stelle von 
,,100000 S" ,,120000 S". 

5 d. Im § 73 Abs. 3 tritt an die Stelle von 
,,100 000 S" ,,120 000 S". 

6. § 114 lautet: 

,,§ 114. (1) Abweichend von § 108 Abs. 1 erfolgt 
die Steuererstattung für Beiträge, die innerhalb von 
sechs Jahren seit Vertragsabschluß geleistet wer­
den, sofern ger Antrag auf Vertragsabschluß vor 
dem 7. September 1979 gestellt wurde, sowie für 
Beiträge, die nach Ablauf von sechs Jahren seit Ver­
tragsabschluß bis 31. Dezember dieses Kalender­
jahres geleistet werden, sofern eine Erklärung im 
Sinne des. Abs. 5 abgegeben wurde, mit einem 
Pauschbetrag in Höhe von 17 vH des Gesamtbetra­
ges, der auf Grund der im jeweiligen Kalenderjahr 
tatsächlich geleisteten Zahlung und der Steuerer­
stattung gutgeschrieben wird, wobei der Anteil der 
tatsächlichen Zahlung 83 vH zu betragen hat. 

(2) Abweichend von § 108 Abs. 1 erfolgt die 
Steuererstattung für Beiträge, die innerhalb von 
fünf Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden, 
mit einem Pauschbetrag in Höhe von 10 vH des 
Gesamtbetrages, der auf Grund der im jeweiligen 
Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei 
der Anteil der tatsächlich geleisteten Zahlung 
90 vH zu betragen hat, sofern der Antrag auf Ver-

tragsabschluß nach dem 6, September 1979 und vor 
dem 1. Juli 1981 gestellt wurde. 

(3) Für Bausparverträge, für die der Antrag auf 
Vertragsabschluß nach dem 6. September 1979 und 
vor dem 1. Juli 1981 gestellt wurde, tritt an die 
Stelle des im § 108 Abs.6 und 10 genannten Zeit­
raumes von sechs Jahren ein Zeitraum· von fünf 
Jahren, sofern nicht eine Erklärung im Sinne des 
Abs. 4 abgegeben wurde. 

(4) Abweichend von Abs. 2 erfolgt die Steuerer­
stattung mit einem Pauschbetrag in Höhe von 
13 vH des Gesamtbetrages, der auf Grund der im 
jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich g,eleisteten Zah­
lung und der Steuererstattung gutgeschrieben wird, 
wobei der Anteil der tatsächlich geleisteten Zah­
lung 87 vH zu betragen hat, sofern der Antrag auf 
Vertragsabschluß nach dem 6. September 1979 und 
vor dem 1. Juli 1981 gestellt wurde und der Steuer­
pflichtige der Bausparkasse gegenüber vor dem 
1. Juli 1982, erklärt, den Bausparvertrag nicht vor 
Ablauf von sechs Jahren seit Vertragsabschluß auf­
zulösen, erstmals für das Kalenderjahr der Abgabe 
dieser Erklärung'. 

(5) Bei Bausparveruägen, fUr die der Antrag auf 
Vertragsabschluß nach dem 30. September 1977 
und vor dem 7. September 1979 gestellt wurde, 
erfolgt die Steuerersiattung abweichend von § 108 
Abs. 1 für Beiträge, die ab dem Kalenderjahr, das 
dem Ablauf der Frist von sechs Jahren seit Ver­
tragsabschluß folgt, bis zum Ablauf von acht Jahren 
seit Vertragsabschluß geleistet' werden, mit einem 
Pauschbetrag in Höhe von 18 vH des Gesamtbetra­
ges, der auf Grund der im jeweiligen Kalenderjahr 
tatsächlich geleisteten Zahlung und der Steuerer­
stattung gutgeschrieben wird, wobei der Anteil der 
tatsächlich geleisteten Zahlung 82 vH zu betragen 
hat. Voraussetzung ist, daß der Bausparer bis zum 
Ablauf von sechs Jahren seit Vertragsabschluß der 
Bausparkasse gegenüber erklärt, den Bausparver­
trag in einem Zeitraum von zwei weiteren Jahren 
seit Vertragsabschluß (Verlängerungszeitraum) 
nicht aufzulösen. Für Bausparveruäge, die nach 
dem 30. September 1977 und vor dem 1. Jänner 
1978 abgeschlossen wurden, kann diese Erklärung 

. bis 31. Dezember 1983 nachgereicht werden. 
Erfolgt vor Ablauf des Verlängerungszeitraumes 
eine Rückzahlung oder Sicherstellung im Sinne des 
§ 108 Abs.6, dann erstreckt sich die Mitteilungs­
pflicht auf jene Beiträge, die im Verlängerungszeit­
raum als Grundlage einer Steuererstattung geleistet 
wurden, und auf die erstattete Steuer selbst. Die 
Rückforderung der erstatteten Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erfolgt insoweit, als die im Verlänge­
rungszeitraum tatsächlich erstatteten Steuerbeträge 
die nach § 108 zustehenden Beträge überstiegen 
haben." 

7. Im § 122 Abs. 3 treten an die Stelle der Jahres­
zahlen ,,1983" die Jahreszahlen ,,1985". ' 
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Artikel II 

(1) Art. I Z 1, 2, 2 b, 3, 4, 5 a und 5 b sind anzu­
wenden, 

1. wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen­
derjahr 1984, 

2. wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug,eingehoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs­
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1983 
enden. ' 

(2) Art. I Z 2 a, 3 a, 5 c und 5 d sind anzuwen­
den, 

1. wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen-
derjahr 1983, . 

2. wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs­
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1982 
enden. 

ABSCHNITT II 

Ums atz s te u erg e set z 1972 

'Artikel I' 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 27/1974, 
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 
101/1979, 550/1979, 563/1980, 620/1981 und 
570/1982 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Nicht als gewerbliche oder berufliche Tätig­
keit gilt 

1. die von Funktionären im Sinne des§ 29 Z 4 
des Einkommensteuergesetzes 1972 in Wahr­
nehmung ihrer Funktionen ausgeübte Tätig­
keit; 

2. eine Tätigkeit, die auf Dauer gesehen 
Gewinne oder Einnahmenüberschüsse nicht 
erwarten läßt (Liebhaberei)." 

1 a. §.1 0 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichti­
gen Umsatz 20 vom Hundert der Bemessungs­
grundlage (§§ 4 und 5)." 

2. Im § 10 Abs. 2 tritt an die Stelle des ermäßig­
ten Steuersatzes ,,8 vom Hundert" der Steuersatz 
,,10 vom Hundert". 

3. § 10 Abs. 2 Z 6 lautet: 

,,6. die Leistungen von Personenvereinigungen 
zur Erhaltung, Verwaltung öder zum Betrieb der in 
ihrem gemeinsamen Eigentum stehenden Teile und 
Anlagen einer Liegenschaft, an der Wohnungsei­
gentum besteht. Nicht begünstigt sind jedoch Lei­
stungen, die sich auf die Lieterung der nachfolgend 
aufgezählten Gegenstände beziehen: 

a) Feste mineralis<;he Brennstoffe, ausgenom­
men Retortenkohle (Nummern 27.01, 27.02, 
27.03 B und aus Nummer 27.04 des Zolltari­
fes); 

b) Petroleum und Heizöle (Nummer 27.10 C 
und E des Zolltarifes), sowie zum Verheizen 
bestimmtes Gasöl im Sinne des Gasöl-Steuer­
begünstigungsgesetzes, BGBI. N r. 259/1966 
(aus Nummer 27.10 D des Zolltarifes); 

c) Gase und elektrische Energie (Nummern 
27.05/1,27.11 und 27.17 des Zolltarifes); 

d) Wärme." 

4. § 10 f.,bs. 2 Z 12 lautet: _ , 

,,12. die Leistungen der Körperschaften, Perso­
nenverelmgungen und Vermögensmassen, die 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (§§ 34 bis 38 der Bundesabgaben­
ordnung), soweit diese Leistungen nicht unter § 6 
Z 15 fallen. Dies gilt nicht für Leistungen, die im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes, eines Gewerbebetriebes oder eines wirt­
schaftlichen Geschäftsbetriebes im Sinne des § 45 
Abs. 3 der Bundesabgabenordnung ausgeführt wer­
den, für die steuerpflichtige Lieferung von Gebäu­
den oder Gebäudeteilen, von Gegenständen, die in 
der Z 6 oder in der Anlage B aufgezählt sind, sowie 
für eine als Nebenleistung erbrachte Lieferung von 
Wärme;" 

5. § 10 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 16 vom Hun­
dert für die in einem Zollaussch\ußgebiet (§ 1 . 
Abs. 2 des Zollgesetzes 1955) bewirkten Umsätze 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 durch Unterneh­
,mer, die einen Wohnsitz (Sitz), gewöhnlichen Auf­
enthalt oder eine Betriebsstätte in diesem Zoll aus­
schlußgebiet haben. Dies gilt nicht für Umsätze, 
auf welche die Bestimmungen des Abs. 2 anzuwen­
den sind." 

6. § 10 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Steuer erhöht sich"':'" ausgenommen für 
die Umsätze nach Abs. 3 - auf 32 vom Hundert 
für die Lieferungen, die Vermietung, den Eigenver­
brauch und die Einfuhr der in der Anlage B aufge­
zählten Gegenstände. Dies gilt nicht für 

1. die Lieferungen, die Vermietung und den 
Eigenverbrauch von gebrauchten Kraftfahr­
zeugen, die vor dem 1. Jänner 1978 erstmalig 
im Inland zum Verkehr zugelassen worden 
sind, oder für die Lieferungen von Kraftfahr­
zeugen, wenn bei Ermittlung der Bemessungs­
grundlage die Bestimmung des § 4 Abs. 3 drit­
ter Satz in Anspruch genommen werden 
kann; 

2. die kurzfristige, jedoch nicht länger als 
21 Tage dauernde Vermietung von Booten 
und Kraftfahrzeugen; 

3. die Leistungen, die in der Reparatur von Pelz­
waren unter Verwendung, von Gegenständen 
der Z 4 und 5 der Anlage B bestehen." 
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7. § 10 Abs.5 entfällt. 

8. Im § 22 Abs. 1 tritt an die Stelle des Steuersat­
zes ,,8 vom Hundert" der Steuersatz ,,10 vom Hun-' 
dert". 

9. In der Anlage B zum Umsatzsteuergesetz 1972 
lautet die Z 2: 

,,2. Kinematographische Filme, belichtet und ent­
wickelt, auch mit Tonspur oder nur mit Tonauf­
zeichnung (Nummer 37.07 des Zolltarifes)." 

10. In der Überschrift der Anlage A tritt an die 
Stelle des Steuersatzes ,,8 vom Hundert" der 
Steuersatz ,,10 vom Hundert", und. in der Anlage B 
tritt an die Stelle des Steuersatzes ,,30 vom Hun­
dert" d,er Steuersatz ,,32 vom Hundert." 

Artikel 11 

Beruht eine Leistung, die nach dem 31. Dezem­
ber 1983 erbracht wird, auf einem Vertrag, der vor 
dem 1. Jänner 1984 geschlossen worden ist, SO hat 
der Empfänger der Leistung dem Leistenden die 
sich aus der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes 
ergebende Mehrbelastung zu ersetzen, es sei denn, 
die Parteien haben ausdrücklich oder schlüssig 
anderes vereinbart oder sie hätten auch bei Kennt­
nis der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes kein 
anderes Entgelt vereinbart. 

Artikel III 

(1) Art. I Z 1 und Art. II sind ab dem 1. Jänner 
1984 anzuwenden. 

(2) Art. I Z 1 abis 10 sind anzuwenden: 
1. auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 

Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972, die nach dem 31. Dezember 1983 aus-
geführt werden; . 

2. auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, bei 
welchen der für die Anwendung der zolltari­
farischen Bestimmungen maßgebende Zeit­
punkt nach dem 31. Dezember 1983 liegt. 

ABSCHNITT III 

Gewerbesteuergesetz 1953 

Das' Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. 
Nr.2I1954, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 191/1954,59/1955,254/1958,97/1959, 
303/1959, 1111961, 94/1961, 266/1963, 265/1964, 
160/1966, 211967, 44/1968, 278/1969, 439/1969, 
374/1971, 442/1972, 17/1975, 320/1977, 
645/1977,572/1978, 563/1980, 620/1981, 
111/1982 und 570/1982 wird wie folgt geändert: 

! 

Artikel I 

§ 7 Z 1 zweiter Satz lautet: 

"Die Hinzurechnung wird nur insoweit vorge- . 
nommen, als die Zinsen und Wertsicherungsbe-

träge insgesamt 60 000 S übersteigen; der überstei­
gende Betrag ist mit 90 v H anzusetzen." 

Artikel 11 

Für die Ermittlung des einheitlichen Steuermeß-, 
betrages ist der Steuermeßbetrag nach dem Gewer­
bekapital bei der Veranlagung des Jahres 1984 nur 
mit zwei Dritteln und bei der Veranlagung für das 
Jahr 1985 nur mit einem Drittel der gesetzlichen 
Beträge anzusetzen. Für die Ermittlung des einheit­
lichen Steuermeßbetrages ab dem Kalenderjahr 
1986 bleibt der Steuermeßbetrag nach dem Gewer­
bekapital außer Ansatz. 

Artikel III 

Der Bund gewährt den Ge~einden einmalig im 
Jahre 1984 eine Finanzzuweisung in der Höhe von 
70 Millionen Schilling zur Abdeckung der den 
Gemeinden' durch die Senkung der Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbekapital entstehenden Einnah­
menausfälle unter der Voraussetzung, daß die Län­
der einen gleichhohen Betrag für diesen Zweck zur 
Verfügung stellen, der nach der Volkszahl aufge­
bracht und an den Bund zur Verteilung überwiesen 
wird. Der Betrag von insgesamt 140 Millionen 
Schilling ist auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer 
Anteile am Gewerbest6uerertrag im Jahre 1979 auf­
zuteilen. Die Verteilung des Betrages hat nach der 
von der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
herausgegebenen Statistik über das Steueraufkom­
men der Gemeinden im Jahre 1979 zu erfolgen. 

Artikel IV 

Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1984 anzuwenden. 

ABSCHNITT IV . 

Be wer tun g s g e set z 1955 

Artikel I 

Das BewertUngsgesetz 1955, BGBI. Nr. 148, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.145/1963, 18111965, 172/1971, 276/1971, 
447/1972, 17/1975, 318/1976, .320/1977, 
645/1977, derKundmachung BGBI. Nr.597/1978 
und der Bundesgesetze BGBI. Nr.620/1981, 
111/1982,546/1982 und 570/1982 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 68 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Forderungen aus Ausfuhrumsätzen sind mit 
85 vH des Nennwertes anzusetzen, sofern nicht 
besondere Umstände gemäß § 14 einen geringeren 
Wert begründen. Als Ausfuhrumsätze gelten 
Umsätze gemäß § 6 Z 1 bis 3 des Umsatzsteuerge­
setzes 1972 sowie Leistungen, die im Ausland an 
ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 1 Z 1 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972) erbracht werden." 
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2. In § 76 Abs. 3 sind folgende Sätze anzufügen: 

"Einheitswerte bzw. Einheitswertanteile von wirt­
schaftlichen Einheiten des Betriebsvermögens sind 
mit 90vH anzusetzen. Negative Einheitswerte 
,bzw. Einheitswertanteile bleiben unbe~ührt." 

Artikel II 

1. Zur Durchführung der in Art. I Z 1 enthalte­
nen Bestimmungen ist auf Antrag eine. Wertfort­
schreibung des Einheitswertes des Betriebsvermö­
gens zum 1. Jänner 1984 durchzuführen, wobei die 
Wertgrenzen des § 21 Abs. 1 Z 1 lit. c BewG nicht 
zur Anwendung gelangen. 

2. Liegen die V öraussetzungen für eine Neuver­
anlagung zum 1. Jänner 1984 nach den Bestimmun­
gen des § 13 Abs. 1 VStG nicht vor, so ist zur 
Durchführung der Bestimmungen des Art. I Z 2 
eine Neuveranlagung von Amts wegen vorzuneh­
men, wobei vom Gesamtvermögen des letz~en Ver­
anlagungszeitpunktes unter Berücksichtigung des 
für Betriebsvermögen maßgebenden Wertes gemäß 
Art. I Z 2 auszugehen ist. 

ArtikellII 

Die Bestimmungen des Art. I sind auf Feststel­
lungs- und Veranlagungszeitpunkte anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 1983 liegen. 

ABSCHNITT V 

Auf s-i c h t s rat s ab gab e e rh ö h u n g s g e -
setz 

Das Aufsichtsratsabgabeerhöhungsgesetz, BGBL 
Nr. 109/1946, wird wie folgt geändert: 

Dem § 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für Vergütungen, die nach dem 31. Dezember 
1983 gewährt werden, beträgt der Steuersatz 
45vH." 

ABSCHNITT VI 

Gebührengesetz 1957 

Artikel I 

Das Gebührengesetz 1957, BGBI. Nr. 267, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 129/1958, 
137/1958, 11111960, 106/1962, 115/1963, 
87/1965,44/1968,306/1968,224/1972,40111974, 

·668/1976; 563/1980, 48/1981, 207/1982, 
570/1982 und 170/1983 wird wie folgt geändert: 

Die festen Gebührensätze werden erhöht: 
von 25 Sauf 30 S 
von 50 Sauf 60 S 
von -70 Sauf 80 S 
von 100 Sauf 120 S 
von· 125 Sauf 140 S. 
von 150 Sauf 180 S 
von 210 Sauf 240 S 

von 250 Sauf 300· S 
von 280 Sauf 320 S . 
von 350 Sauf 400 S 
von 560 $ auf 700 $ 
von 600 $ auf 720 $ 
von 700 Sauf 800 $ 
von 800 Sauf 900 S 
von 1 100 Sauf 1 200 S 
von 1 400 Sauf 1 600 S 
von 2 100 $ auf 2 400 $ 
von 2 800 Sauf 3 200 S 
von 4 200 Sauf 5 000 S 
von 5 600 Sauf 7 000 S 

Artikel II \ 

Art. I findet auf jene Tatbestände Anwendung, 
für die die Gebührenschuldnach dem 31. Dezem­
ber 1983 entsteht. 

ABSCHNITT VII 

Kr a f tf a h r z eu g s t e u erg e set z 1952 

Artikel I 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBI. 
Nr. 110, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 179/1954, 5211958, 83/1963, 227/1965, 
223/1967, 384/1973, 138/1978 und 299/1981, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 lautet: 

"Steuersatz 

§ 5. (1) Die Jahressteuer beträgt 

1. für Krafträder 
a) bei eiDern Hubraum über 

100 cm3 bis 125 cm1 .. .' ... 240 S, 
b) bei eiDern Hubraum über 

125 cm3 bis 250 cm3 ••••. : 480 S, 
c) bei eiDern Hubraum über 

250 cm3 bis SOOcml ••••.• 720 S, 
d) bei eiDern Hubraum über 

500 cm3 bis 750 cm3 ..•.•• 1 080 $, 
e) bei eiDern . Hubraum über 

750 cm3 bis 1 000 cml .••.•• 1440 S, 
f) bei einem Hu~raum über 

1000 cm3 ••.•..•.••.••••••• 2160 S; 

2. für Personenkraftwagen sowie Kombinations- . 
kraftwagen 
a) bei einem Hubraum bis 

1 000 cm3 • . • . • • . • • . • • • • • • • • 720 S, 
b) bei einem Hubraum über 

1 000 cml bis 1 250cml .,.... 1 080 S, 
c) bei einem Hubraum über 

1 250 cm l bis 1 500 cm l . . . . . . 1 440 5, 
d) bei einem Hubraum über 

1 500 cm3 bis 1 750 cm3 • . . . . . 2 160 S, 
e) bei einem Hubraum über 

1 750 cm1 bis 2 000 cm1 .•. . . . 2700 5, 
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f) bei einem Hubraum über 
2000 cm3 bis 2 500 cm3 •.•••• 4320 S, 

g) bei einem Hubraum über 
2 500 cm3 bis 3 000 cm3 •.•••• 5400 S, 

h) bei einem Hubraum über 
3 000 cm3 bis 3 500 cm3 •••••• 7200 S, 

i) bei einem Hubraum über 
3 500 cm3 bis 4 000 cm3 .••.•. 9000 S, 

j) bei einem Hubraum über 
4000 cm3 •••••••••.•..••••• 12600 S. 

Hat für ein gemäß lit. f bis j zu besteuerndes 
Kraftfahrzeug die Steuerpflicht für insgesamt 
36 Kalendermonate vor dem 30. September 1981 
bestanden, so ermäßigt sich in der Folge die für die­
ses Kraftfahrzeug maßgebliche Jahressteuer um ein 
Drittel. Die gemäß Z 2 zu besteuernden Kraftfahr­
zeuge mit Dieselmotoren sind in die nächstniedri­
gere als die für sie nach dem Hubraum maßge­
bende Stufe einzureihen; 

3. für Omnibusse 
a) bei einem Eigengewicht bis 

500 kg ................... 480 S, 
b) bei einem Eigengewicht über 

500 kg bis 1 500 kg ........ 1440 S, 
c) bei einem Eigengewicht über 

1 500 kg bis 3 000 kg ........ 2160 S, 
d) bei einem Eigengewicht über 

3 000 kg bis 5 000 kg .. : ..... 2700 S, 
e) bei einem Eigengewicht über 

5000 kg ................... 3240 S; 

4. für Lastkraftwagen 
a) bei einer Nutzlast bis 500 kg . 600 S, 
b) bei einer· Nutzlast über 

500 kg bis 1 500 kg ........ 1440 S, 
c) bei einer Nutzlast über 

1 500 kg bis 3 500 kg f. ••••••• 3000 S, 
d) bei einer Nutzlast über 

3 500 kg bis 5 000 kg ........ 4320 S, 
e) bei einer Nutzlast über 

5000 kg ................... 5400 S; 

5. für Zugmaschinen 
a) bei emem Eigengewicht bis 

500 kg .................... 600 S, 
b) bei einem Eigengewicht über 

500 kg bis 1 500 kg ........ 1080 S, 
c) bei einem Eigengewicht über 

1 500.kg bis 3 000 kg ........ 2160 S, 
d) bei emem Eigengewicht über 

3 OOO.kg bis 5000 kg ........ 3000 S, 
e) bei einem Eigengewicht über 

5000 kg ................... 5400 S. 

(2) Bei einer Rotaiionskolbenmaschine gelten 
zwei Drittel der Summe der Volumina aller Kam­
mern der Rotationskolbenmaschine als Hubraum. 

(3) Kraftfahrzeuge, die im Abs. 1 nicht gesondert 
angeführt sind, unterliegen dem Steuersatz für 
Zugmaschinen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch­
tigt, für bestimmte Gruppen von Fahrzeugen mit 
ausländischem Kennzeichen die gemäß Abs. 1 und 
§ 6 Abs. 4 anzuwendenden Steuersätze durch Ver­
ordnung zu erhöhen, um diese Fahrzeuge einer 
Steuerbelastung zu unterwerfen, die der Belastung 
entspricht, welcher Fahrzeuge mit inländischem 
Kennzeichen im Heimatstaat der Fahrzeuge mit 
ausländischem Kennzeichen unterliegen. Hiebei ist 
auf alle Abgaben Bedacht zu nehmen, die in dem 
betreffenden Staat für die Benützung oder das Hal­
ten von Fahrzeugen erhoben werden." 

2. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Für ein in einem ausländischen Zulassungs­
verfahren zugelassenes Kraftfahrzeug, das vorüber­
gehend im Inland benützt wird, kann die Steuer 
tageweise entrichtet werden. 

Der Tagessteuersatz beträgt für: 
1. Krafträder..................... 10 S, 
2. Personenkraftwagen sowie Kombi-

nationskraftwagen . . . . . . . . . . . . . . . 20 S, 
3. alle übrigen Kraftfahrzeuge . . . . . . . 90 S." 

Artikel 11 

Der Ertragsanteil der Kraftfahrzeugsteuer, der 
auf den Bund entfällt, ist zu 70/100 für den Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs zu verwenden. 

Artikel III 

(1) Art. I und II treten mit 1.Jänner 1984 in 
Kraft. ' 

, 
. (2) Die gemäß § 6 Abs. 1 auf die Kalendermo­

nate Oktober bis Dezember 1983 entfallenden 
Zwölf tel der Jahressteuer sind nach den vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Jahres­
steuersätzen zu entrichten. 

(3) Durchführungsverordnungen können bereits 
vor dem 1. Jänner 1984 erlassen werden; sie treten 
jedoch frühestens mit diesem Tag in Kraft. 

ABSCHNIIT VIII 

Ver sie her u n g s s te u erg e set z 1953 

Artikel I 

Das Versicherungssteuergeseti 1953, BGBl. 
Nr. 133, in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. 
Nr.180/1954, 18111954, 159/1966 und 44/1968 
wird wie folgt geändert: 

Im § 6 wird der Hundertsatz von 7 vH auf 
8,5 vH erhöht. 

Artikel 11 

Art. I tritt mit 1. Jänner 1984 in Kraft. Art. I ist 
auf alle Zahlungen von Versicherungsentgelten 
anzuwenden, die nach aem 31. Dezember 1983 fäl­
lig werden. 
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ABSCHNITT IX 

S t r a ß e n ver k e h rs h e i t rag s g e s e tz 

Artikel I 

Das Straßenverkehrsbeitragsgesetz, BGBI. 
Nr. 302/1978, wird wie folgt geändert: 

§ 3 'Abs. 1 und2 lauten: 

,,(1) Der Beitrag beträgt für jeden angefangenen 
Kalendermonat pro Tonne höchster zulässiger 
Nutzlast für . 

1. Anhänger mit inländischem Kenn­
zeichen mit einer höchsten zulässi­
gen Nutzlast von nicht mehr 
als 8 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 S, 

2. Anhänger mit inländischem Kenn­
zeichen mit einer höchsten zulässi­
gen Nutzlast von mehr 
als 8 t ......... , . . . . . . . . . . . . . . 260 S, 

3. alle übrigen Fahrzeuge mit inlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzlast von 
nicht mehr 
als8t ........................ 150S, 

4. alle übrigen Fahrzeuge mit inlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzlast von 
mehr 
als 8 t .............. '. . . . . . . . . . 300 S. 

Bruchteile .von Tonnen sind auf volle Tonnen 
aufzurunden. 

Für Tiefladeanhänger ist bei der Beförderung 
eines unteilbaren Gutes die Nutzlast mit höchstens 
28 t anzusetzen. 

(2) Der Beitrag beträgt für Fahrzeuge mit aus­
ländischem Kennzeichen für jedes Tonnenkilome­
ter 0,35 S. Das Tonnenkilometer ist 'das Produkt 
aus der Anzahl der Tonnen der höchsten zulässigen 
Nutzlast des Fahrzeuges und der Anzahl der Kilo­
meter der irri Inland zurückgelegten Fahrtstrecke. 

Bruchteile von Tonnenkilometern sind auf .volle 
Tonnenkilometer aufzurunden." 

Artikel 11 

Art. I tritt mit 1. Jänner 1984 in Kraft. 

ABSCHNITT X 

Mi n e r a I öls t e u erg es e tz 1981 

Artikel I 

Das Mineralölsteu~rgesetz 1981, BGBI. Nr.597, 
wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 4.lautet: 

,,( 4) Für Flüssiggas beträgt die MineFalölsteuer 
260 S für 100 kg Eigengewicht." 

Artikel 11 

Art. I ist auf Flüssiggas anzuwenden, für das die 
Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1983 ent­
steht. 

ABSCHNITT XI .. 

S c hau m w ein s t e u erg e set z 1960 

Artikel I 

Das Schaumweinsteuergesetz 1960, BGBI. 
Nr. 247, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 224/1972 wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Schaumweinsteuer beträgt für ein Liter 
Schaumwein 

a) der Nummer 22.05 C des Zolltarifes 24 S; 
b) der Nummer 22.07 B des Zolltarifes 12 S." 

Artikel 11 

Art. I ist auf Schaumwein anzuwenden, für den 
die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1983 ent­
steht oder für den in den Fällen der Einfuhr der 
Zeitpunkt, der für die Anwendung der zolltarifari­
schen Bestimmungep maßgebend ist, nach dem 
31. Dez,ember 1983 liegt. 

ABSCHNITT XII 

Strukturverbesserungsgesetz 

Artikel I 

Das Strukturverbesserungsgesetz, BGBI. 
Nr. 69/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr.417/1970, 493/1972, 394/1975, 
645/1977,314/1979,563/1980 und 570/1982 wird 
wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Abs. 1 bis p sind nicht anzuwenden, 
wenn der eingebrachte Betrieb oder Teilbetrieb 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Eiiibrin­
gungsstichtag Gegenstand einer Umwandlung nach 
Art. IV des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 320/1980, 
mit dem das Gesetz über Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung geändeit wird, war oder 
we~m nicht alle wesentlichen Grundlagen des 
Betriebes oder Teilbetriebes eingebracht werden." 

Artikel 11 

(1) Art. I des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung des Abschnittes V Art. I Z 1 und 2 des 
Abgabenänderungsgesetzes 1982, BGBI. Nr.570, 
ist auf Vorgänge anzuwenden, für die 'die 
Beschlüsse nach dem 31. Dezember 1982 und vor 
dem 1. Jänner 1986 zum Handelsregister angemel­
det ":erden: 

(2) Art. III des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes ist 'auf Einbrin­
gungen ~nzuwenden, für die die Beschlüsse ~ach 
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dem 31. Dezember 1983 und' vor dem 1. Jänner 
1986 zum Handelsregister angemeldet werden. 

(3) Art. IV des Strukturverbesserungsgesetzes in 
der Fassung des Abschnittes V Art. IZ 6desAbgaben­
änderungsgesetzes 1980, BGBI. Nr.563, ist auf 
Zusammenschlüsse zwischen dem 1. Jänner 1981 
und dem 31. Dezember 1985 anzuwenden. 

ABSCHNITf XIII 

Bundesabgabenordnung 

Artikel I 

Die Bundesabgabenordnung; BGBI. Nr. 194/ 
1961, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.201l1965, 14111966, 13,4/1969, 224/1972, 
262/1972, 577/1973, 472/1974, 787/1974, 
667/1976, 48/1977, 320/1977, 15111980, 
336/1981,620/1981 und 20111982 wird wie folgt 
geändert: " 

1. Im § 34 Abs. 1 wird folgender zweiter Satz 
angefügt: 

"Das Erfordernis der zumindest überwiegenden / 
Förderung im Bundesgebiet entfällt für Entwick­
lungshilfe (§ 1 Abs. 1 Entwicklungshilfegesetz, 
BGBI. Nr. 474/1974)." -

2. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt: ' 

,,§ 45 a. Übersteigen Umsätze geJIläß § 1 Abs. 1 
Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBI. 
Nr. 223, die von einer Körperschaft im Rahmen 
von land- und' forstwirtschaftlichen Betrieben, 
Gewerbebetrieben und wirtschaftlichen Geschäfts­
betrieben gemäß § 45 Abs. 3 ausgeführt werden, im 
Veranlagungszeitraum insgesamt nicht den Betrag 
von 500 000 S, so gilt unbeschadet der Ermächti­
gung des § 44 Abs. 2 eine Bewilligung im Sinne der 
letztgenannten Bestimmung insoweit als erteilt, als 
die Abgabepflicht hinsichtlich dieser Betriebe zwar 
bestehen bleibt, die Begünstigungen der Körper­
schaft auf abgabenrechtlichem Gebiet jedoch nicht 
berührt werden. Voraussetzung dafür ist, daß 

-erzielte Überschüsse dieser Betriebe zur "Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke der Körperschaft dienen." 

Artikel II 

Art. I Z 1 ist auf Tatbestände anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 1983 verwirklicht werden. 

ABSCHNITf XIV 

Zins ertragsteuer 

Gegenstand der Abgabe 

§ ,I. (1) Der Zinsertragsteuer unterliegen 
1. Zinserträge aus Geldeinlagen (insbesondere 

Spar-, Termin- und Sichteinlagen) bei Kredit­
unternehmungen (§ 1 des Kreditwesengeset­
zes, BGBI. Nr.63/1979) sowie Zinserträge 

aus sonstigen Forderungen gegenüber Kredit­
unternehmungen, denen' ein Bankgeschäft 
zugrunde liegt; als Geldeinlagen bei Kredit­
unternehmungen gelten auch von Kreditun­
ternehmungen treuhähdig oder zur Verwal­
tung aufgenommene Gelder, für deren Ver­
lust die Kreditunternehmungen das' wirt- . 
schaftliehe Risiko tragen; 

2. Zinserträge aus Wertpapieren inländischer 
Emittenten, die ein Forderungsrecht verbrie­
fen, sofern diese Wertpapiere in Schillingwäh­
rung nach ~em 31. Dezember 1983 im Inland 
begeben worden sind. Inländische Emittenten 
sind Emittenten, die ihre Geschäftsleitung im 
Inland haben, sowie Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 

(2) Von der Abgabepflicht ausgenommen sind 
1. Zinserträge aus Bauspareinlagen, für die 

gemäß § 108 des Einkommensteuergesetzes 
1972, BGBI. Nr. 440, Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erstattet wird, 

2. Zinserträge aus Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 in­
und ausländischer Kreditunternehmungen, 

3. Zinserträge aus Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1, die 
bei ausländischen Betriebsstätten von Kredit­
unternehmungen bestehen, 

4. Zinserträge aus Wandel- und Gewinnschuld­
verschreibungen, 

5. Zinserträge aus Genußscheinen, 
6. Zinserträge, bei denen Gläubiger und Schuld­

ner dieselbe Person sind, 
7. Zinserträge aus Geldeinlagen und sonstigen 

Forderungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, die auf 
Fremdwährung lauten. 

Abgabenschuldner 

§ 2. Abgabenschuldner ist der Gläubiger der 
Zinserträge. 

Bemessungsgrundlage 

§3. (1) Bemessungsgrundlage ist der Zins ertrag 
ohne jeden Abzug. 

(2) Zinsertrag sind Zinsen und andere Vorteile, 
die dem Gläubiger vom Schuldner der Zinserträge 
oder von einem Dritten unmittelbar oder mittelbar 
gewährt, werden. Zinsertrag sind auch nominelle 
Mehrbeträge auf Grund einer Wertsicherung. 
Bestehen die Zinserträge nicht in Geld, dann sind 
sie mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchs­
ortes anzusetzen. Übernimmt der Schuldner der 
Zinserträge oder ein Dritter die Abgabe zugunsten 
des Gläubigers, dann ist der übernommene Betrag 
als Leistung des Schuldners dem Zinsertrag hinzu­
zurechnen. 

(3) Als Zinsertrag gilt auch der Unterschiedsbe­
trag zwischen dem Ausgabewert eines Wertpapie­
res und dem im Wertpapier festgelegten Einlö-
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sungswert. Wird das Wertpapier vorzeitig rückge­
kauft, dann iritt an die Stelle des Einlösungswertes 
der Rückkaufspreis. Als Zinsertrag gilt weiters der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Verkaufspreis 
eines von einer Kreditunternehmung veräußerten 
Wertpapieres und dem festgelegten Rückkaufs­
prelSI 

Höhe der Abgabe 

§ 4. Die Abgabe beträgt 7,5 vH der Bemessungs­
grundlage. 

Abgabenschuld 

§ 5. Die Abgabenschuld entsteht 
1. bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonsti­

gen Forderungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 
mit dem Zufließen, 

2. bei Zinserträgen aus Wertpapieren im Zeit­
punkt der Fälligkeit der Zinserträge. 

Erhebung der Abgabe 

§ 6. (1) Die Abgabe wird durch Steuerabzug für 
Rechnung des Abgabenschuldners .erhoben. Die 
Zins erträge sind gegenüber dem Abgabenschuldner 
um die Abgabe gekürzt auszuweisen. 

(2) Abfuhrpflichtig ist bei Zinserträgen aus Geld­
einlagen und sonstigen Forderungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Z 1 sowie bei Zinserträgenim Sinne des 
§ 3 Abs. 3 letzter Satz die Kreditunternehmung, bei 
Zinserträgen aus Wertpapieren der Emittent. 

(3) Der Abfuhrpflichtige hat den Steuerabzug im 
Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld vor­
zunehmen. Er haftet für die vollständige und rich­
tige Abfuhr der Abgabe. Werden Vorschußzinsen 
angelastet, die die Zinserträge des Abgabenschuld­
ners übersteigen, oder Zinserträge nachträglich 
rückgängig gemacht, dann sind vorn Abfuhrpflich-

. tigen 7,5 vH dieser Beträge gutzuschreiben. Die 
gutgeschriebenen Beträge dürfen die erhobene Zins­
ertragsteuer nicht übersteigen. 

(4) Der Abfuhrpflichtige hat die in einern Kalen­
dermonat durch Steuerabzug einzubehaltenden 
Beträge abzüglich der gutgeschriebenen Beträge 
spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des folgen-

den Kalendermonates in einern Betrag abzuführen. 
Die Zuständigkeit für die Erhebung der Abgabe 
richtet sich nach der Zuständigkeit für die Erhe­
bung der Kapitalertragsteuer. Bei Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes obliegt die Erhebung hin­
sichtlich der in den Bundesländern Wien, Nieder­
österreich und Burgenland gelegenen Zahlstellen 
dem Finanzamt für Körperschaften in Wien, hin­
sichtlich der in anderen Bundesländern gelegenen 
Zahlstellen dem nach Maßgabe des § 8 Abgaben­
verwaltungsorganisationsgesetz, BGB!. 
Nr. 18/1975, für den Sprengel einer Finanzlandes­
direktion jeweils zuständigen Finanzamt. Für die 
Rückerstattung der Abgabe auf Grund völkerrecht­
licher Privilegien ist der Bundesminister für Finan­
zen iuständig. 

(5) Der Abfuhrpflichtige hat innerhalb der vor­
stehenden Frist beim zuständigen Finanzamt eine . 
Anmeldung nach dem amtlichen Vordruck einzu­
reichen. 

Schlußbestimmungen 

§ 7. (1) Die Zinsertragsteuer ist von Zinserträgen 
einzubehalten, soweit diese auf Zeiträume nach 
dem 31. Dezember 1983 entfallen. 

(2) In Bundesgesetzen vorgesehene Abgabenbe­
freiungen haben für die Steuerpflicht nach diesem 
Bundesgesetz keine Wirkung. Dies gilt nicht für 
Steuerbefreiungen im Bereich völkerrechtlicher Pri­
vilegien. 

(3) Die Zinsertragsteuer ist eine ausschließliche 
Bundesabgabe. 

ABSCHNITT XV 

Vollziehung 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist unbeschadet der Abs. 2 und 3 der Bundesmini­
ster für Finanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Abschnittes VII ist 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Verkehr betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des Abschnittes 11 Art. II 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

90 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)14 von 14

www.parlament.gv.at




